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zurichten. Aus den' Zeitungsberichten konnte man erfahren,
welch ein Sturm auf die Verkaufsgeschäfte mit elektrischen

Apparaten einsetzte. Zurzeit sollen weder elektrische
Heizplatten noch geeignete Kochgeschirre erhältlich sein.

Um aber doch den Wünschen unserer Mieter
entgegenzukommen, hat der Vorstand folgende Beschlüsse gefaßt:

i. Die Genossenschaft übernimmt auf ein Gesuch mit
Kostenvoranschlag die Kosten für die Installation der
Zuleitung für den elektrischen Kochherd, sofern bereits
eine zweckentsprechende Steigleitung vorhanden ist.

2. Die Beschaffung und die Kosten für den elektrischen

Kochherd hat der Mieter zu übernehmen. Unsere
Genossenschafter erhalten einen Beitrag von Fr. ioo.—,
sofern sie einen elektrischen Kochherd (Schweizer Fabrikat)
anschaffen. Der Mieter hat sich vor der Bestellung des

Kochherdes zu versichern, daß er auch die nötigen
Kochgeschirre erhält.

3. Beim Auszug des Mieters hat die Genossenschaft, ohne

Verpflichtung, das Vorkaufsrecht auf den elektrischen

Kochherd, mit einer entsprechenden Abschreibung für
die Benützung. Bei der Übernahme des Kochherdes durch
die Genossenschaft kommt der Beitrag von Fr. 100.— in
Abrechnung. Nimmt der Genossenschafter beim Auszug
den Kochherd mit, so hat er den von der Genossenschaft

geleisteten Beitrag zurückzuvergüten.

4. Über die diesbezügliche Vereinbarung wird ein Vermerk
im Mietvertrag gemacht.

5. Vor der Bewilligung des Gesuches und der Unterzeichnung

der Vereinbarung dürfen keine Installationsarbeiten

ausgeführt werden, andernfalls hat der Mieter auch

für die Installationskosten aufzukommen.

6. Wir machen ausdrücklich darauf aufmerksam, daß In¬

stallationen beim Auszug nicht entfernt werden dürfen.

7. Der Vorstand hat das Recht, diese durch die Kriegsverhältnisse

bedingten Maßnahmen jederzeit aufzuheben
oder abzuändern.

Werte Genossenschafter und Mieter.

Wir wissen alle, daß unseren Hausfrauen nun noch
schwerere Sorgen aufgebürdet werden, denn es ist doch klar,
daß gerade in unseren Kreisen mit dem Gas schon

weitgehend gespart wurde, so daß eine weitere Reduzierung fast

unerträglich ist. Da aber in nächster Zeit keine Besserung zu
erwarten ist, müssen wir uns selbst zu helfen versuchen. Es

sollte deshalb von den Mietern die Frage des gemeinschaftlichen

Kochens in den einzelnen Häusern erwogen werden.
Zu diesem Zweck könnte auch eine Waschküche hergerichtet
und reserviert werden. Gerade in den kommenden schweren

Tagen sollte es sich beweisen, was genossenschaftliches und
solidarisches Zusammenhelfen vermag. Auch die Behörden
werden Mittel und Wege suchen müssen, um die Lage der

Bevölkerung zu erleichtern.

Zürich, den 14. Februar 1945. Der Vorstand.»

Elektrizität und Gasrationierung
In normalen Zeiten haben sich die Elektrizitätswerke in

erster Linie für den Anschluß elektrischer Vollherde (mit
Backofen) und für elektrische Heißwasserspeicher eingesetzt,
da diese Geräte wirtschaftlich günstig sind. Einer Verbreitung
von Zwei- und Einplatten-R6chauds waren die Werke eher

abgeneigt, weil diese Apparate weniger wirksam sind. Heute
geben sich die Elektrizitätswerke Rechenschaft darüber, daß

im Interesse der vorwiegend mit Gas versorgten städtischen

Bevölkerung eine möglichst große Zahl von Haushaltungen
wenigstens mit einfachen elektrischen Kochapparaten
ausgerüstet werden müssen. Vor diesem Erfordernis treten
andere Gesichtspunkte zurück.

Die Sektionen Metalle, Eisen und Maschinen sowie
Elektrizität des KIAA. haben zusammen mit den interessierten
Kreisen die Frage der Bereitstellung der notwendigen Geräte

geprüft. Unter Berücksichtigung der momentan bestehenden

Bedürfnisse der Bevölkerung einerseits und der
Materialknappheit (besonders in Blechen) anderseits ist man zum
Schluß gekommen, in erster Linie die Herstellung von Ein-
platten-Rechauds, Kochern usw. sowie von Küchenheißwasserspeichern

zu fördern, zumal diese Geräte am raschesten

hergestellt werden können. Auch der Bereitstellung des

notwendigen Kochgeschirrs wird alle Aufmerksamkeit geschenkt.

Die heute gültigen Tarife gestatten nun leider nicht überall,

ausgiebigen Gebrauch von Hilfskochgeräten zu angemessenen

Energiepreisen zu machen. Zur Einsparung des heute

knappen Leitungsmaterials und zur Vermeidung von
Installationskosten wird es ja vielerorts notwendig sein, den An¬

schluß der kleinen Geräte an den Lichtstromkreis
vorzunehmen. Entgegen einer etwa vertretenen Auffassung ist es

nun nicht möglich, die Tarifierungsgrundlagen in kurzer Zeit
zu ändern und neue, anders aufgebaute Tarife sofort in Kraft
zu setzen. Solche Umstellungen bedingen meistens auch

Änderungen an den Anlagen und die Anschaffung neuer Zähler,
wofür eine lange Zeitspanne erforderlich ist.

Um aber ihren Willen zu bekunden, der Bevölkerung zu

helfen, haben die schweizerischen Elektrizitätswerke nach
einer Lösung gesucht, um auch dort, wo nur Lichtzähler und
damit nur der Lichttarif zur Verfügung steht, den Gebrauch

von Hilfskochgeräten zu einem angemessenen Kilowattstundenpreis

zu ermöglichen. Die Lösung wurde in einer besondern

Tarifanpassung gefunden, die vom Verband Schweizerischer

Elektrizitätswerke den Werken empfohlen wird, wenn
normale Licht- oder Haushalttarife nicht schon eine geeignetere

Lösung erlauben. Die Form und Preislage dieser

Tarifanpassung wird naturgemäß von Werk zu Werk verschieden

ausfallen, je nach den bestehenden Tarifen und den lokalen

Verhältnissen.

Der Grundgedanke der empfohlenen Tarifanpassung ist

folgender: Der Mehrverbrauch elektrischer Energie gegenüber

der entsprechenden Abrechnungsperiode des Jahres 1944 soll

Zum üblichen Kochstrompreis verrechnet werden. Die

vorgesehene Anpassung soll vorläufig bis Ende 1945 gelten.

Damit wird ermöglicht, daß sich die Abnehmer, unter

Wahrung ihrer Interessen, der elektrischen Energie zur
Linderung der Gasnot bedienen können.
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